
Bericht zum Frauenförderplan  
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2010 

 
 
Nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) vom 21. Dezember 1993 (zuletzt 
geändert am 18. Dezember 2006) in Verbindung mit dem Frauenförderplan für die Stadtver-
waltung Kassel hat der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung alle zwei Jahre - jeweils zum 
1. Januar - einen Bericht über die Entwicklung des Frauenanteils an den Beschäftigten sowie 
über sonstige Maßnahmen zur Frauenförderung vorzulegen. 
 
Dieser Bericht erfolgt aufgrund des Frauenförderplans vom 25. Januar 2010. Erstmals wird der 
Bericht in neuer Form vorgelegt, um einerseits die - wie bisher - notwendigen Daten zur 
Entwicklung des Frauenanteils in den einzelnen Verwaltungsbereichen darzustellen, andererseits 
soll der eigentliche Schwerpunkt die Wirkung der Maßnahmen ausführlicher erklären. Insgesamt 
sollen die Veränderungen deutlicher als bisher dargestellt werden. 
 
 
Bisher erreichter Stand der Frauenförderung (Ist) 
 
Frauen stellen auch weiterhin die Mehrheit in der Stadtverwaltung (siehe auch die Anlagen zum 
Bericht). Von insgesamt 2.504 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 1.434 weiblich. Der 
Frauenanteil beträgt somit 57,3 %. Gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2008 mit 56,6 % ist 
der Frauenanteil gestiegen. Dazu kommen noch 71 Auszubildende (Frauenanteil von 66,2 %) 
und aus unterschiedlichen Gründen freigestelltes Personal im Umfang von 108 Personen 
(Frauenanteil von 91,7 %). 
 
Allerdings ist auch die aktuelle Frauenquote in den einzelnen Berufsfeldern bzw. Berufsgruppen 
sehr unterschiedlich. 
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Die Anzahl der Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, ist konstant geblieben. 
Allerdings konnten in zwei Bereichen Verbesserungen erzielt werden. In dem Berufsfeld 
„Allgemeine Verwaltung“, Berufsgruppe „höherer Dienst“ konnte der Frauenanteil von 35,7 % 
zum Stichtag 31. Dezember 2006 auf 42,2 % zum Stichtag 31. Dezember 2010 erhöht werden. 
Die personalwirtschaftlichen Möglichkeiten, auf die Frauenquote in derart kleinen Bereichen  
(45 Personen am 31. Dezember 2010) Einfluss zu nehmen, sind eher gering. Dies zeigt sich 
auch in der Quote 33,3 % zum Stichtag 31. Dezember 2008. 
 
Im Bereich Bildung und Kultur ohne Musikakademie, „gehobener Dienst“ erhöhte sich der 
Frauenanteil von 0 % auf 40 %. Hier arbeiten allerdings nur 11 Personen. Es besteht somit 
weiterhin Unterrepräsentation der Frauen, jedoch hat sich die Frauenquote insgesamt in diesem 
Bereich verbessert - sicherlich auch eine Auswirkung der Erhöhung der Personenzahl -. 
 
Bei den Auszubildenden und dem Beamtennachwuchs hat sich der Frauenteil von 66,7 % (zum  
31. Dezember 2008) auf 68,1 % (zum 31. Dezember 2010) verbessert. 
 
Die Teilzeitquote der Frauen spiegelt mit 56,3 % deren Lebenssituation wieder. Sie sind weiterhin 
diejenigen, die sich um Kinderbetreuung und Pflege in der Familie kümmern. Insgesamt arbeiten 
35,4 % aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung. 
 
 
Handlungsbedarf für die Zukunft (Soll) 
 
 

Frauenförderplan 2011 - 2012
Berufsfelder mit Unterrepräsentanz von Frauen 

Feuerwehr 
(Einsatzdienst)

Personen insgesamt: 214
Differenz: 102
Zielvorgabe: 5 

Höherer Dienst 
Allgemeine Verwaltung
Personen insgesamt: 45

Differenz: 4
Zielvorgabe: 4 

Höherer und 
gehobener techn. 

Dienst
Personen insgesamt: 175

Differenz: 40
Zielvorgabe: 4 

Höherer und 
gehobener Dienst 

Musikakademie
Personen insgesamt: 43

Differenz: 10
Zielvorgabe: 2

Gehobener Dienst 
Bildung und Kultur

Personen insgesamt: 10
Differenz: 1

Zielvorgabe:0 

Handwerkliche Berufe
Personen insgesamt: 231

Differenz: 92
Zielvorgabe: 4

Differenz:    Erforderliche Anzahl von Frauen zur Erfüllung der Quote
Zielvorgabe: Einschätzung möglicher weiterer Besetzungen von Dienstposten mit Frauen bis zum 31.12.2012
Stand: 31.12.2010 (ohne Ausbildung, ohne beurlaubtes Personal)
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Da die Zielvorgaben (siehe Anlage 4) stets im Zusammenhang mit der zu erwartenden 
Fluktuation in dem jeweiligen Bereich (Berufsgruppe des jeweiligen Berufsfeldes) zu sehen sind, 
bestehen für den Zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012 nur in folgenden Bereichen 
Zielvorgaben: 
 
 
Höherer Dienst Allgemeine Verwaltung 6 
 
Gehobener Dienst Musikakademie 2 
 
Höherer technischer Dienst 3 
 
Gehobener technischer Dienst 2 
 
Handwerkliche Berufe 4 
 
 
Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gestaltungsmöglichkeiten durch eine „gezielte 
Einstellungspolitik“ bzw. durch gezielte interne Stellenbesetzungen als gering zu bewerten sind. 
 
Im höheren Dienst der Allgemeinen Verwaltung besteht die größte Wahrscheinlichkeit, den 
Frauenanteil zu erhöhen. Einerseits wird mit der Zielvorgabe von 6 mit einer relativ hohen 
Fluktuationsrate gerechnet, andererseits könnte durch Maßnahmen innerhalb der Verwaltung 
und durch entsprechende Ausschreibungen erreicht werden, Frauen für die Abgabe einer 
Bewerbung zu gewinnen. Zu beachten ist aber auch hier, dass das Prinzip der Bestenauswahl 
beachtet werden muss. 
 
Für die Bereiche des höheren und gehobenen Dienstes der Musikakademie sowie des höheren 
und gehobenen technischen Dienstes wird ebenfalls eine hohe Fluktuation erwartet. Diese 
Stellen werden extern besetzt. Die Lage am Arbeitsmarkt bestimmt jedoch die Anzahl von 
geeigneten „weiblichen Bewerbungen“. Aufgrund der zzt. in der Regel geringen Bewerberzahl für 
diese Bereiche insgesamt sind freie Stellen generell schwierig mit qualifiziertem Fachpersonal zu 
besetzen, da für diesen Bewerberkreis die Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes wenig 
attraktiv ist.  
 
Dieses Problem besteht für Stellenbesetzungen in handwerklichen Berufen ebenfalls. 
 
Für den gehobenen Dienst des Bereiches Bildung und Kultur, Höherer Dienst der Musikakademie 
sowie für alle Laufbahnen der Feuerwehr wird keine Fluktuation erwartet, so dass keine 
Zielvorgaben festgelegt werden können. 
 
Ein Vergleich mit den Zielvorgaben des vorherigen Berichtszeitraums vom 1. Januar 2009 bis  
31. Dezember 2010 zeigt nur geringe Veränderungen. Es erfolgten in den gleichen Bereichen 
Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils und zusätzlich noch zum Höheren Dienst der 
Musikakademie. Die Höhen der Zielvorgaben differieren im Vergleich ebenfalls nur gering. 
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Bisherige Maßnahmen zur Frauenförderung 
 
Die Entwicklung der dargestellten Zahlen zeigt, dass die Maßnahmen der Vergangenheit in 
Teilbereichen für eine Stabilisierung der Frauenquote und weiteren Bereichen für eine Erhöhung 
des Frauenanteils gesorgt haben. Da die Situation insgesamt recht positiv, die Fluktuation in den 
„kritischen“ Bereichen sehr gering ist und es sich in vielen Teilbereichen nur um kleine 
Grundgesamtheiten handelt, sind die Möglichkeiten zur Verbesserung der Frauenquote begrenzt. 
 
Bei der Besetzung der Amtsleitungen, also den Spitzenfunktionen in der Stadtverwaltung, konnte 
der Anteil der Amtsleiterinnen leicht von 43,5 % auf 45,5 % verbessert werden. Von 22 Ämtern 
werden 10 von Frauen geleitet. Allerdings gilt es weiterhin, auf den Führungsebenen unterhalb 
einer Amtsleitung den Frauenanteil zu verbessern. 
 
Neben den bisherigen Maßnahmen, wie dem Angebot vielfältiger Arbeitszeitmodelle, 
Beurlaubungsmöglichkeiten, Zusatzangeboten der Personalentwicklung zum Thema „Coaching“ 
und zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten, z. B. Ausbildung in Teilzeit, sind weitere Initiativen 
geplant. Um die Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber zu steigern, ist ein Projekt mit dem Thema 
„Alternierende Telearbeit und Heimarbeit“ zur Konzeptentwicklung vorgesehen. Daneben soll der 
Bedarf an einer Einrichtung zur „betriebsnahen“ Kinderbetreuung erneut geprüft werden.  
 
Wichtig für die berufliche Entwicklung von Frauen in unserer Verwaltung wird die Fertigstellung 
eines Konzepts „Lebensphasenorientiertes Qualifizierungsprogramm“, da hier die 
unterschiedlichen Phasen des Berufslebens, insbesondere auch von Frauen, berücksichtigt 
werden. 
 
Programm 1 „Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Anschluss an die 
Ausbildung“ und Programm 2 „Führungskräftenachwuchsförderung“ haben keine ausdrückliche 
Ausrichtung auf Frauen. Gleichwohl wird bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
darauf geachtet, dass Frauen nicht unterrepräsentiert sind. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 
befanden sich neun Personen in dieser Maßnahme. Vier davon sind weiblich. Programm 3 
„Qualifizierung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 40+“ und Programm 4 „Update für 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer nach Beurlaubungszeiten“ berücksichtigen Bedürfnisse von 
Frauen sehr stark, da diese nach der Familienphase zunächst ihre Rückkehr in das Berufsleben 
organisieren müssen, um sich anschließend um eine „verspätete“ Berufskarriere zu kümmern. 
 
Daneben werden Frauen durch Einzelangebote des Zentralen Fortbildungsprogramms 
unterstützt. Die Themen „Beruf und Pflege“ und „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ werden 
überwiegend von Mitarbeiterinnen besucht. Sämtliche Angebote des präventiven 
Gesundheitsmanagements - auch im Sinne von Work-Life-Balance - sind überwiegend weiblich 
besetzt. 
 
Zukünftiger Auftrag für die Frauenförderung 
 
Die Bedeutung der Förderung von Frauen steigt im Hinblick auf den demografischen Wandel 
erheblich. Wenn der Frauenanteil nicht nur unter dem Aspekt der Gleichberechtigung angehoben 
werden soll, sondern die Verwaltung auf die Arbeitsleistung von Frauen angewiesen sein wird, ist 
es zu wenig, Frauen zu motivieren und zu qualifizieren für die Funktionen, die sie übernehmen 
sollen. Vielmehr ist ihre jeweilige Lebenssituation zu berücksichtigen, um ihnen eine frühzeitige 
Rückkehr an den Arbeitsplatz und die dauerhafte Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
ermöglichen. 
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Die Rahmenbedingungen, wie z. B. flexible Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung – auch in 
Schlüsselfunktionen –, Beurlaubungsmöglichkeiten – auch kurzfristige – usw. sind bereits 
weitgehend geschaffen. Gegebenenfalls müssen mehrere auch unkonventionelle Wege 
gegangen werden. Dazu gehört grundsätzlich auch die Teilbarkeit von Führungsfunktionen. 
 
Die Herausforderung an die Führungskräfte wird deshalb zukünftig sein, die jetzt noch 
brachliegenden Personalressourcen zu „aktivieren“, um so dem sich jetzt schon abzeichnenden 
Mangel an qualifiziertem Personal zu begegnen. Weil Familienfreundlichkeit ein Baustein im 
Thema Mitarbeiter(innen)bindung sein kann, sollte das Thema Frauenförderung nicht nur dem 
Ziel der angemessenen Frauenquote dienen, sondern auch ein wichtiger Baustein für die 
Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber sein. In diesem Sinne gilt Frauenförderung weiterhin als 
Auftrag an die Personalverantwortlichen der Stadtverwaltung Kassel. 
 





Anlage 1 zum Bericht zum Frauenförderplan 
Stand: 31. Dezember 2010 







Zielvorgaben nach § 5 (2) HGlG   
   

Bereich 
Schätzung der bis 

12/2012 zu 
besetzenden Stellen

Zielvorgabe zur 
Erhöhung des 

Frauenanteils bis 
12/2012 

1. Allgemeine Verwaltung     

    - höherer Dienst 10 4 

2. Bildung und Kultur     
    (ohne Lehrpersonal 
Musikakademie)     

    - gehobener Dienst 0 0 

3. Bildung und Kultur     

    (Lehrpersonal Musikakademie)     

    - gehobener Dienst 2 2 

    - höherer Dienst 0 0 

4. Technischer Dienst     

    (ohne Berufsfeuerwehr)     

    - gehobener Dienst 3 2 

    - höherer Dienst 3 2 

5. Personal im Einsatzdienst der     

    Berufsfeuerwehr     

    - mittlerer Dienst 2 2 

    - gehobener Dienst 2 2 

    - höherer Dienst 1 1 

6. Personal in handwerklichen      

    - Berufen und Tätigkeiten 6 4 
 
 

Anlage 4 zum Bericht zum Frauenförderplan 
Stand: 31. Dezember 2010 


